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1 ALLGEMEINES 

 

Dieses Handbuch beschreibt die Möglichkeiten und Vorgangweisen bei der Erteilung 

einer Vollmacht an die Landwirtschafttskammern. 

 

 

 

1.1 RECHTLICHE GRUNDLAGEN 

 

Die detaillierten rechtlichen Grundlagen zur GSP-Strategieplan-

Anwendungsverordnung und der Erläuterungen zur GAP-Strategieplan-

Anwendungsverordnung finden Sie unter https://dfp.ama.at/allgemeine-

informationen/allgemeine-rechtliche-grundlagen/#18723 

1.1.1 § 77 ABS. 5 DER GSP-STRATEGIEPLAN-ANWENDUNGSVERORDNUNG 

 

Gemäß § 77 Abs. 5 können Land- und Forstwirte, die über eine ID-Austria verfügen, 

in der Digitalen Förderplattform Landwirtschaftskammern bevollmächtigen, für sie 

Anträge und Anzeigen zu stellen. 

1.1.2 § 77 ABS. 6 DER GSP-STRATEGIEPLAN-ANWENDUNGSVERORDNUNG 

 

Gemäß  § 77 Abs. 6 können Land- und Forstwirte, die über keine ID-Austria verfügen, 

im Wege einer schriftlichen Vollmacht, die an die AMA zu übermitteln ist, 

Landwirtschaftskammern bevollmächtigen, für sie Anträge und Anzeigen zu erstellen. 

 

 

  

Achtung/Hinweis/Empfehlung: 

Bevor Sie sich für eine dieser Varianten entscheiden, nehmen Sie bitte 

Kontakt mit Ihrer Landwirtschaftskammer (auf Bezirksebene) auf.  

http://www.eama.at/
http://www.ama.at/
https://dfp.ama.at/allgemeine-informationen/allgemeine-rechtliche-grundlagen/#18723
https://dfp.ama.at/allgemeine-informationen/allgemeine-rechtliche-grundlagen/#18723
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2 VORGANGSWEISE BEI VOLLMACHTSVERGABE DURCH DIE 
FÖRDERWERBENDE PESON IN DER DFP (§ 77, ABS. 5) 

2.1 EINSTIEG IN DIE DFP 

Betreffend Einstieg finden Sie die Informationen im „Handbuch – Digitale 

Förderplattform“ (förderwerbende Personen)  unter 

https://dfp.ama.at/allgemeine-informationen/allgemeine-informationsblaetter-und-dfp-

handbuch/#18730 

2.2 ERFASSUNG DER VOLLMACHT DURCH DIE FWP 

 

2.2.1 KACHEL „VOLLMACHT AN LWK“ 

 

Am DFP Dashboard klicken Sie auf die Kachel „Vollmacht an LWK“ 

 

 

  

http://www.eama.at/
http://www.ama.at/
https://dfp.ama.at/allgemeine-informationen/allgemeine-informationsblaetter-und-dfp-handbuch/#18730
https://dfp.ama.at/allgemeine-informationen/allgemeine-informationsblaetter-und-dfp-handbuch/#18730
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2.2.2 ERTEILUNG/ENTZIEHUNG DER VOLLMACHT 

 

Nach dem Klick auf die Kachel gelangen Sie zur Erfassungsseite „Vollmacht an LWK“ 

 

 

Standardmäßig sind keine Vollmachten zugeteilt. Sie können der/den zuständigen 

Landwirtschaftskammern/n die Vollmacht erteilen bzw. in weiterer Folge entziehen 

(nicht erteilen) und speichern.  

 

Endgültig abgeschlossen wird die Erfassung durch das Drücken des Buttons 

“Speichern und Schließen”.  

 

 Mit dem Button “Abbrechen” gelangen Sie auf das Dashboard retour. 

 

 

Achtung/Hinweis/Empfehlung: 

Wenn die Erfassung abgeschlossen wurde, erhalten Sie und die 

Landwirtschaftskammer ein E-Mail, dass die Vollmacht erteilt bzw. entzogen 

wurde.  

http://www.eama.at/
http://www.ama.at/
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2.2.3 FOLGE DER VOLLMACHTSERTEILUNG 

Wenn Sie einer Landwirtschaftskammer die Vollmacht erteilt haben, haben Sie 

weiterhin alle Schreibrechte in der DFP, dh. die Landwirtschaftskammer hat Sie 

zusätzlich. 

 

3 VORGANGSWEISE BEI VOLLMACHTSVERGABE DURCH DIE 
FÖRDERWERBENDE PESON (§ 77, ABS. 6) 

 

3.1 PAPIER-VOLLMACHT UNTERSCHREIBEN 

Wenden Sie sich bitte an die zuständige Landwirtschaftskammer; dort liegt die 

Vollmacht auf. Ein Muster befindet sich am Ende des Dokumentes. 

3.2 WEITERLEITUNG DER VOLLMACHT AN DIE AMA 

Die unterschriebene Vollmacht ist mit dem Betreff “Vollmacht § 77, Abs. 6” an 

dfp@ama.gv.at weiterzuleiten. 

3.3 BEARBEITUNG UND INFORMATION 

Die Vollmacht wird in der AMA geprüft und - wenn die Voraussetzungen vorliegen -  

erfasst. Mit Abschluss der Erfassung erhalten Sie und die Landwirtschaftskammer ein 

E-Mail. 

3.4 FOLGE DER VOLLMACHTSERTEILUNG 

Über Nachforderungen/Entscheidungen werden Sie und die Landwirtschaftskammer 

jeweils per Mail informiert.  

  

http://www.eama.at/
http://www.ama.at/
mailto:dfp@ama.gv.at
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Muster_Vollmacht: 

 

http://www.eama.at/
http://www.ama.at/

